
B
Berufsauslagen 2010

Form. Nr. 1.36 12/10

Arbeitspensum % %
Arbeitstage (ankreuzen, wenn Pensum nicht 100%) Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

B 1.	 Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
B 1.1	 Abonnementkosten für öffentliche Verkehrsmittel			   1110	 3211 	 3211
B 1.2	 Fahrrad, Kleinmotorrad und Motorrad  
	 (Kontrollschild mit gelbem Grund)	 pauschal CHF 700		  1120	 211 	 211
B 1.3	 Auto, Motorrad (Kontrollschild mit weissem Grund)
	 Berechnung siehe Rückseite			   	 1131 	13211 	 13211

B 2.	 Mehrkosten der Verpflegung

B 2.1	 wenn die Verpflegung durch den Arbeitgeber verbilligt wird 
	 und dem Arbeitnehmer trotzdem Mehrkosten entstehen:
	 bei auswärtiger Verpflegung, sofern die angeordnete Dauer 
	 der Arbeitspause die Heimkehr nicht ermöglicht: 
	 pro Arbeitstag CHF 7.50 / im Jahr CHF 1'600,			   1210	 3211 	 3211
	 wenn die Verpflegung voll zu Lasten des Arbeitnehmers geht:
	 pro Arbeitstag CHF 15 / im Jahr CHF 3'200 			   1212	 3211 	 3211
B 2.2	 bei durchgehender, mind. achtstündiger Schicht- / Nachtarbeit, 
	 pro ausgewiesenen Schichttag CHF 15 / im Jahr CHF 3'200		  1220	 3211 	 3211
	 Die Abzüge B 2.1 und B 2.2 dürfen nicht kumuliert werden.

B 3.	 Mehrkosten bei auswärtigem	 Allein-	 Verheiratete/

	 Wochenaufenthalt	 stehende	 Gleichgestellte

	 Fahrtkosten 	 effektiv	 effektiv	 1301	13211 	 13211
	 Mehrkosten der Verpflegung	 CHF 6’400	 CHF 6’400	 1302	13211 	 13211
	 Verbilligung durch den Arbeitgeber	 CHF 4’800	 CHF 4’800	 1303	13211 	 13211
	 Unterkunft (nur die Kosten für ein Zimmer)	 effektiv	 effektiv	 1304	13211 	 13211

B 4.	 Übrige für die Ausübung des Berufes erforderliche Kosten
	 3% des Nettolohns gemäss Lohnausweis,
	 mindestens jedoch CHF 2’000 und höchstens CHF 4’000		  1400	13211 	 13211
	 bzw. gemäss beiliegender Aufstellung mit Belegen

B 5.	 Auslagen bei Nebenerwerb
	 Für sämtliche Auslagen bei Nebenerwerb (einschliesslich Fahr-
	 kosten, Verpflegung usw.): 20% der Einkünfte aus Neben-
	 erwerb, insgesamt mind. CHF 800 und höchstens CHF 2'400	 	 1500	 3211 	 3211

B 6.	 Weiterbildungs- und Umschulungskosten (s. Rückseite)
	 Für mit der Berufsausübung zusammenhängende Weiter-
	 bildungs- und Umschulungskosten (vgl. Wegleitung)			   1600	13211 	 13211

B 7.	 Total der Berufsauslagen	 	 	 	 1700	13211 	 13211

 der/des 
Steuerpflichtigen

 der
steuerpflichtigen

Ehefrau

Begründung für die Benützung eines privaten Motor-
fahrzeuges für den Arbeitsweg  (für unselbständig Erwerbstätige)

Fehlen eines öffentlichen Verkehrsmittels (siehe Wegleitung)     

Zeitersparnis von über 1 Stunde  bei Benützung des privaten Motorfahrzeuges   

Ständige Benützung des privaten Motorfahrzeuges während der Arbeitszeit 
auf Verlangen und gegen Entschädigung des Arbeitgebers   

Unmöglichkeit der Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels zufolge 
Krankheit / Behinderung (Arztzeugnis beilegen)   

Zutreffendes ankreuzen:

Hilfsblatt zur 
Steuererklärung 2010

Name Vorname

Strasse OrtKanton Solothurn

zu übertragen in
die Steuererklärung
Seite 3, Ziffer 10.2

zu übertragen in
die Steuererklärung
Seite 3, Ziffer 10.1

B 1.3
Die Kosten für das private 
Motorfahrzeug können nur 
ausnahmsweise geltend ge­
macht werden. Für Begrün-
dung bitte Fragen im unteren 
Teil beantworten.

Für Hin- und Rückfahrt mit pri­
vaten Motorfahrzeugen (mor­
gens und abends): Distanz 
Wohn- / Arbeitsort.

Für die Hin- und Rückfahrt 
zwischen Wohn- und Arbeits­
stätte während der Mittags­
pause können maximal diejeni­
gen Kosten abgezogen wer­
den, welche für die Verpfle­
gung abzugsberechtigt sind 
(CHF 1'600.– bzw. CHF 3'200.–). 
Dafür entfällt der Verpfle­
gungsabzug (Ziffer B 2.1).

Falls die tatsächlichen Kosten 
geltend gemacht werden, ist 
das Formular 1.86 «Aufstellung 
über Autounkosten» auszufül­
len. Das Formular kann beim 
Staatssteuerregisterführer der 
Gemeinde verlangt oder via 
Internet www.steueramt.so.ch 
heruntergeladen werden.

B 3.
Bei Mehrkosten bei auswärti-
gem Wochenaufenthalt und 
regelmässiger Heimkehr über 
das Wochenende dürfen bei 
den Fahrtkosten in der Regel 
nur die öffentlichen Verkehrs­
mittel in Abzug gebracht wer­
den.

B 4. und B 5.
Wird geltend gemacht, dass 
die tatsächlichen Auslagen die 
Pauschale übersteigen, so sind 
die Auslagen auf einem Bei­
blatt detailliert aufzuführen 
und in vollem Umfang nachzu­
weisen.



CHFCHF

	 13211	 13211
	 13211	 13211
	 13211	 13211
	 13211	 13211
	 13211	 13211
	 13211	 13211
	 13211	 13211
Total der Weiterbildungs- und Umschulungskosten	 13211	 13211
abzüglich Beiträge Arbeitgeber und Dritter	 – 13211	 – 13211

abziehbare Weiterbildungskosten	 13211	 13211

Art der Weiterbildung oder Umschulung (Belege beifügen)

Details zu Ziffer B 6.

Rechnungsdatum

Details zu Ziffer B 1.3

Weiterbildungs- und Umschulungskosten steuerpflichtige Ehefrau

Einkünfte aus unselbständiger Nebenerwerbstätigkeit
(wenn diese gesamthaft CHF 800.– übersteigen)

	 13211	13211
	 13211	13211
	 13211	13211
	 13211	13211
	 13211	13211
	 13211	13211
Total	 13211	13211

Bezogen von:

zu übertragen in
die Steuererklärung

Seite 2, Ziffer 1.2

Steuerpflichtige/r steuerpflichtige Ehefrau

Details zu Ziffer 1.2
der Steuererklärung

zu übertragen in
die Steuererklärung

Seite 2, Ziffer 1.2

zu übertragen auf
die Vorderseite B 6

zu übertragen auf
die Vorderseite B 6

Steuerpflichtige/r

CHFCHF

	 CHF / km
Motorrad über 50 cm3	 –.40
(Kontrollschild mit 
weissem Grund)

Auto
für die 1. 10’000 km:	 –.70
für die 2. 10’000 km:	 –.55
für die 3. 10’000 km:	 –.45
für weitere km: 	 –.35

Die Kosten für Weiterbildung 
und Umschulung können nur 
abgezogen werden, wenn sie 
vom Arbeitgeber nicht be­
zahlt oder zurückvergütet 
werden. Massgebend ist das 
Rechnungsdatum. Ohne Be­
leg können die Kosten nicht 
abgezogen werden.

Hier sind sämtliche Einkünfte 
wie Vermittlungsprovisionen, 
Vergütungen für sportliche 
Tätigkeit, für Gutachten, Mit­
arbeit in einer Behörde, Lei­
tung von Vereinen, Lehrtätig­
keit, Buchhaltungsarbeiten, 
handwerkliche Arbeiten, 
Hauswart usw. zu deklarieren. 

1900

1930

1931

1935

Berechnung der Fahrkosten 
der/des Steuerpflichtige/n

Anzahl 
Arbeitstage

Km
pro TagArbeitsort CHFKm-

Ansatz
Anstellungsverhältnis

vom bis
Km
Total

zu übertragen auf
die Vorderseite B 1.3

	 	111	111		 	13211
	 	111	111		 	13211
	 	111	111		 	13211
	 	111	111		 	13211
Total	 132111910

der steuerpflichtigen Ehefrau

Anzahl 
Arbeitstage

Km
pro TagArbeitsort CHFKm-

Ansatz
Anstellungsverhältnis

vom bis
Km
Total

zu übertragen auf
die Vorderseite B 1.3

	 	111	111		 	13211
	 	111	111		 	13211
	 	111	111		 	13211
	 	111	111		 	13211
Total	 132111920


